
betreffende Ausschußmitglied als leichtfertig\ Von 
nun an wurden gegen die Vorschläge des Bürger
meisters keine Einwendungen mehr erhoben. Etwa 
zwei Drittel der als ungültig ausgesondert gewese
nen Stimmzettel wurden von ihm zu gültigen 
Stimmen für die Kandidatenliste erklärt und das 
festgestellte Ergebnis insoweit umgeändert. Es 
handelte sich hierbei insbesondere um durch
gekreuzte, durchgestrichene und mit ,Nein* be
schriftete Stimmzettel. Als ungültig blieben ledig
lich noch solche Stimmzettel zurück, die durch
gekreuzt waren und außerdem ein ,Nein‘ ent
hielten, oder auf denen sowohl jeder einzelne Kan
didat als auch der Zusatz ausgestrichen worden 
war.66
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